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6. Gesetz: Wiener Naturschutzgesetz 1984. 

6. 
Gesetz vom 19. Oktober 1984 über den Schutz 
und die pflege der Natur (Wiener Natur

schutzgesetz 1984) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

Anwendungsbereich des Gesetzes 

Begriff, Gegenstand und Grundsätze des Natur
schutzes 

§ 1. (1) Naturschutz wird in diesem Gesetz als 
der Schutz und die Pflege der Natur und der Land
schaft zum Zwecke der Erhaltung und Gestaltung 
der Umwelt als Lebensgrundlage und Lebensraum 
für Menschen, Pflanzen und Tiere verstanden. 

(2) Gegenstand des Naturschutzes sind insbeson
dere 

1. die wildwachsenden Pflanzen und freileben-
den Tiere (§§ 4 und 5), 

2. der geschützte Landschaftsteil (§ 9), 
3. das Landschaftsschutzgebiet (§ 11), 
4. der Naturpark (§ 12), 
5. das Naturdenkmal {§ 13), 
6. das Naturschutzgebiet(§ 17) und 
7. der Nationalpark(§ 18). 

(3) Jedermann hat nach Maßgabe dieses Geset
zes die gesamte Natur zu schützen und zu pflegen. 

Geltungsbereich 

§ 2. Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes sind 
ausgenommen: 
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1. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen oder zur Abwehr 
von Katastrophen, 

2. Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes von 
Organen der öffentlichen Sicherheit, 

3. Maßnahmen im Rahmen eines Einsatzes des 
Bundesheeres in den Fällen des § 2 Abs. 1 des 
Wehrgesetzes 1978, BGBL Nr. 150, ein
schließlich der unmittelbaren Vorbereitung 
eines solchen Einsatzes. 

2. ABSCHNITT 

Schutz von Pflanzen und Tieren 

Unterschutzstellung 

§ 3. (1) Die Landesregierung kann heimische 
Arten wildwachsender Pflanzen und freilebender 
Tiere, die in ihrem Bestand gefährdet sind, durch 
Verordnung voll oder, wenn dies zur Erhaltung der 
Art ausreicht, teilweise unter Schutz stellen und die 
zur Erhaltung der Art notwendigen Schutzmaß
nahmen regeln. 

(2) . Ist es zur Erhaltung oder Wiedereinbürge
rung einer voll oder teilweise geschützten Pflan
zen- oder Tieran unbedingt erforderlich von deren 
Lebensraum schädigende Einflüsse fernzuhalten, 
kann die Verordnung auch den Lebensraum und 
die Lebensbedingungen dieser Art einbeziehen. 

Schutz der Pflanzen 

§ 4. (1) Voll geschützte Pflanzen (§ 3 Abs. 2) 
sowie die ober- und unterirdischen Teile dieser 
Pflanzen, wie Blüten, Zweige, Wurzeln, Zwiebeln, 
Knollen und Wurzelstöcke, dürfen nicht von ihrem 
Standon entfernt, beschädigt oder vernichtet, in fri
schem, getrocknetem oder konservienem Zustand 
entgeltlich oder unentgeltlich überlassen, erworben, 
versendet, beförden oder feilgeboten werden. Jede 
Beeinträchtigung oder Zerstörung des Lebensrau
mes voll geschützter Pflanzen ist verboten. 

(2) Teilweise geschützte Pflanzen (§ 3 Abs. 2) 
dürfen nur in beschränktem Ausmaß gepflückt wer
den. Es ist verboten, die oberirdischen Teile dieser 
Pflanzen in einer über den persönlichen Bedarf hin
ausgehenden Menge zu pflücken. Darunter ist jene 
Menge zu verstehen, deren Stengel vom Daumen 
und Zeigefinger einer Hand vollständig umfaßt 
werden können. Für die unterirdischen Teile dieser 
. Pflanzen gilt Abs. t. 

(3) Jede mutwillige Beschädigung oder Vernich
tung von nicht geschützten wildwachsenden Pflan
zen oder Pflanzenteilen sowie deren Ent- oder Mit
nahme über den persönlichen Bedarf (Abs. 2) hin
aus ist verboten. 

(4) Das Abbrennen von Einzelgehölzen, Hecken, 
Wiesen, Ackerflächen sowie Rohr- und Schilfbe-
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